
479 der·Beilagenzu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P .). 

, . 
Bericht 

'desAusschüss;~s fiif IY t!pnöge,ossicheruog 
, " " ) ~ '",,,; : '. ~; '.~ .. " ... ,' - '.: .) 

,. 
ijber die Regierungsvorlage (4J;,6 der Bei~ 
lagen): Bundesgesetz über die Gelte,nd,;.. 
machung der Rückstellu,ngsansprüme. deJ:' 
allfgelösten . östet:reichischen Verbraucher-

. . . . genossenschaften. 

". iDer,Ausschuß ,für VermögenS6icherung hat in 
. seiner ISlitzung 'Vom 29. Oktober 1947 .die ob~ 

g.enannne Regäerungsvorlage, ,die ein Wi·eder
gutmachwngsg.eseuz für di,e Ver.brauchel1genossen~ 
s.chaften da,rstdlt und auf Grund ·von Verhand
lUlli~n mit .dem Konsumgenosseru;m3iftwer:ban.d 
el1sueUt wm&, in LBeI1atung gezogen. 

Im }lall.e 1941 W1Urde ,die finwei.sung der 
Kon:sumvereins.v.ermö,gen im die DAF angeor.d
net I\lJ11Jd dazu .das "Gemei.116ma,ftswerk der 
Derutschen A·ribei.~sfront G. m. :b. H." -gegrün.det; 
sog·enannte "Vel1bl1aucherringe" ühernahmen 1942 
di.e Aufg.aben der ·aufgelösten Genossenschaften. 
Dd.e !im J.ahre 1945 wieder ins Leben igerufenen 
Konsumvereine konm.en nicht RechtSl!lJa.chfo1g;er 
der 'aufgelösten Vereillne sein. Di.e österreichlschen 
Konrumver.eine haben ruch lEnde Mal. 1946 Zu 
ei,ruer A'l1g.emeinen öst·e·rreidüschen Konsumge
nossenschaft mit dem Sitz in Goisemzusarnmen
ges.dhlossen. lDtiese Dachonga:rusation ist nun V·er
mögensträger. fü·r .die Rückstdlungsansprüche. 

Rauscher, 
ß.e'Iiicln.erstat.ce r. 

1.:' 

Das d"Ü~gesEellte Vermögen wird' von der 
. Allgemeinen Österreich.ischen iKonrumgen06sen
smaf.t· .an jene' Verhtlaucheq~enossenschafuen \lind 
ve'r:bliaUoch.el1genosseiwma,f~1ichen Einrichtungen 
übehmgen, . die. die . Auflgahe der se~nerzei tJiJgen 
Eigentümerülberna:hmen. und fortführen. 

[).a .die Durchführung der Wiedergutmachung 
hi'S Ende 1947 :ke·inoer öffentlliichen Albglalbe unter
li'l'igt,das ßundesmintiSterium für Vermögens
s·~cherung und Wirtscha;ftsplanung a:ber die. Re-
g,ierungsvo1"lLag.e ·nicht ·früher ferti:gste:llen ; 
k<?nnte, ~de Im ,der Au.sschußbeMtun:g eine 
Engänzu'Dig der Regiel'UllJgisvor Lage VOl1genommen, 
.die di·e iBefreiunJg von neu·beitretenden Genossen-
6chatften von öff.elrucl!ich!en Albga):>en 1biL'> Ende 194R 
vorsieht [neuer tAhs. (2) des § 3]. 

Mitdern vorliegeIliden Gesetz wird das große 
. Um.echt, .das die nationa:lsoz,i.a,Estische Herrscha.ft 
den Verbrruucheng,e:nossenscha'ften zugefügt hat, 
endli.ch ·gutg.emacht; . wird der. Wunsch vieler 
tau\')ender !Genosseru;ch'<JJfter ,in U&terreich Er
füllung firuden. 

Der Ausschuß für VerlffiögenssicherUttlig stellt 
den An.t rag, der Nauion<JJli"'at wolile ,dem lange- . / . 
schl06senen GesetZentwurf die verf,assungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wlien, am 14. November 1947. 

Dr. Migsch, 
ObIn3ll1ZlJWeiIiI:v·ert net.er . 
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Bundesgesetz vom '" . 
über die Geltendmächung der Rückstellungs
ansprüche der aufgelösten österreichischen 

Verbrauchergenossenschaften. 
Der Nati'onaLrat' hat !beschlossen: 

§ 1. (1) Die "Allgemeine österreichische Kon
sumgenossenschaft, registr,iene Genos5enschaft 
mit beschi-änkter Haftung" ist zur Geltend
machung der Ansprüche auf Rückstellung ,des 
V.ermögem; berechtigt, ,das den österreichischen 
Veribra!\Ichergenossenschaiften (Konsumvereiinen) 
und ver1bra:uche.rgenossenschalftlichen Einrichtun
gen, rue auf Grund der Verordnung zur An
passung der veIibrauchergenossenschaftlichen Ein
i'ichtl~ngen an die kriegswirtschaftlichen Ver1hält
nisse vom 18. Februar 1941, iDeutschesR. G. BI. I 
5.106, und der zu ihrer Durchfülhrung erlas\Senen 
Anordnungen aufgelöst worden waren, entzogen 
worden ist; ihr kommen, aUe Rechte ·des ge
schädi,gten Eigentümers zu. 

Wahrun:g ihrer besonderen Interes~, ein,ge
räumt wird. 

(4) Nähere iB,escirmmUlllJg1eI1, so ,imsbesOOJdere ,tilber 
die bei der Aufstellung des Ver.tei1ungsplanes 
anzuwendenden Richtlinien und ,eine allfällige 
Genehmigung dies Verteilungsplanes können 
durch Verordnung getroffen werden. 

§ 2. Diejenigen Genossenschalften und verbrau
chergenossenschafdichen Einrich:tungen, ·denen 
ein. Anteil ,an ,diesem Vermögen zu!kommt, dürfen 
ungeachtet 'entgegenstehencLer Satzungsbestim
mungen die Aufnaihme früherer Genos5enscha;fter 
aufgelöster Gencyssenscha,ften nicht able'hnen, 
w,enn die Beitr'ittsef1klärun~ VOr dem 1. Jännei' 
1949 abgegeben wird. . 

§ 3. (1) Di,e rdurchdieses Bun,desg.eseh vefiamLaßten 
Rechtsvorgänge, Amtslhandlungen, amtlichen 
Aus:fertigungen, Eingaiben und Brotokolle, Ur
kunden"und Zeugnisse unterliegen keiner öffent
lichen Abgabe. 

(2) n:e 'ANgemeine österreidiische Kons!\Im
genosseruschaift erwiIibt an ,dem rückgestellten '(2) Für di,e in ;diesem Burudesgese·tz um § 1, 
Vermögen Eigentum; sie hat dieses an jene Ver_Albs. (2), gmannten Genossenschaften (Ver-

hrau~l1g.tmo,ssenschaiften und v.el1bnaucherg.e-brauchel'ge.noss.enschaiften und verbrauchergenos-
$,enschaftlichen Einrichtungen 'zu übertragen, !die ·nossenschahE.cheru Einricht!\lng,ep) ist der Vertr'ag 

f ' ',über due Errj,chwl1g rurucl über j.ede ErhöhwllJg des di,e Au: 'ß,albe der ll'einerzeilciJg,en EirgenoÜtne'r ü!ber-
h d f h ' Nennbe'ina~e.s der GeSdläiftsantei:1e sowie di,e Er-

I1Iei 'men!\IIlJ ! <o.rt.fü ren, sow.eit sj,e' :spät,estens ,am ~ 
b h klärung .des B,eit.l'ittes eines Genoss,enschafters rund 31. Dez·em e'r 1948 erric !et sind. 

. . . .. ',. diie :Erkläru'illg eiJleS Genos5enschaf.ters übe'!" ,die 
(3) DIe Ahgemelll~. os~enelchls.che Konsum-, Seteiligoog' aJUf .ru'nen weiteren Geschäftsant.eil 

genossemschaft hat fur die übertragung nach hi, 31 iDezemibe 1948 ",.ebühr.enfl'ei 
Albs. {2) :em,en Verteilungsplan aurfzustellen. Die, s. r" . 
Ülber.tragung kann an die Bedingung geknüpft § 4. Mit 'der Voll~~hung dieses BUl1desgesetze~ 
werden, .daß ,innerha'lh eines hestimmten räum- ist das Bundesministerium für Vermögenssiche
lichen Gebietes eine'r .. best,immten Gruppe von rung und Wirtsdlaftsphnung im Einvernehmen 
Konsumenten' ein:e:ntspr.eche'nc1er Einfluß zur mit den !beteiligten Bun.desministerioen hetraut. 
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